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Rechtliche Erläuterungen zu den Planinhalten
(§ 2c Abs. 2 Bauordnung für Wien):

Die Ausweisung von Beschleunigungsgebieten dient dazu, in
bestimmten Gebieten Verfahren betreffend Energieerzeugungsanlagen
auf Basis erneuerbarer Energiequellen, wie insbesondere Fotovoltaik-
anlagen, zu erleichtern. Die Entwürfe sind vom Magistrat auszuarbeiten.
Pläne zur Ausweisung von Beschleunigungsgebieten sind Verordnungen.
Ihre Festsetzung und Abänderung beschließt der Gemeinderat. Jede
Beschlussfassung ist im Amtsblatt der Stadt Wien kundzumachen.
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Wien, am 27.05.2026
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